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(3) Versicherungswert ist der Wert des Versicherungsob
jekts.

(4) Versicherter ist der Versicherungsnehmer oder ein Drit
ter, zu dessen Gunsten der Versicherungsvertrag geschlossen 
worden ist.

§188
Versicherungsschein und -Zertifikate

(1) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Aushändi
gung einer Urkunde über das Bestehen des Versicherungsver
trages (Versicherungsschein) zu verlangen.

(2) Sind durch einen Versicherungsvertrag mehrere Objekte 
versichert, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, für die 
einzelnen versicherten Objekte eine Bestätigung über das Be
stehen des Versicherungsvertrages (Versicherungszertifikat) zu 
verlangen.

(3) Auf Versicherungsscheine und Versicherungszertifikate 
finden die §§313 Abs. 2, 317 Abs. 2, 318, 319 und 320 entspre
chende Anwendung.
, §189

Versicherung für Dritte
(1) Wenn eine Versicherung zugunsten eines benannten 

oder nicht näher bezeichneten Dritten abgeschlossen wird und 
der Dritte im Besitz des Versicherungsscheines oder -Zertifi
kates ist, ist er berechtigt, die Rechte aus dem Versicherungs
vertrag wahrzunehmen.

(2) Im Falle des Abs. 1 kann der Versicherer bei Geltend
machung von Ansprüchen die Berechtigung des Versicherten 
prüfen.

§ 190
Verzug mit der Zahlung des Versicherungsbeitrages

Ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs
falles mit der Zahlung des Versicherungsbeitrages in Verzug, 
so ist der Versicherer berechtigt, die Versicherungsleistung 
zu verweigern.

§191
Uber- und Unterversicherung

(1) Ist die Versicherungssumme höher als der Versiche
rungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles (Überversiche
rung), so ist der Versicherte nur berechtigt, eine Versiche
rungsleistung bis zur Höhe des Versicherungswertes zu ver
langen.

(2) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche
rungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles (Unterversiche
rung), so ist der Versicherte nur berechtigt, eine Versicherungs
leistung im Verhältnis der Versicherungssumme zum Versiche
rungswert zu fordern.

§192
Mehrfache Versicherungen

(1) Bestehen für einen Versicherungsfall mehrere Versiche
rungen mit mehreren Versicherern und sind dadurch die nach 
den Verträgen insgesamt zu zahlenden Versicherungsleistun
gen höher als der dem Versicherten tatsächlich entstandene 
Schaden, so haften die Versicherer dem Versicherten als Ge
samtschuldner bis zur Höhe der Summe, die im einzelnen 
Versicherungsvertrag festgelegt ist. Der Versicherte ist jedoch 
nur berechtigt, Zahlung bis zur Schadenshöhe zu verlangen.

(2) Die Ausgleichspflicht der Versicherer untereinander 
richtet sich nach dem Verhältnis der in den Versicherungsver-

* trägen vereinbarten Versicherungssummen.

§193
, Nichtigkeit des Versicherungsvertrages

Ist der Versicherungsfall bereits vor dem vereinbarten Be
ginn des Versicherungsschutzes eingetreten oder unmöglich 
geworden, so ist der Versicherungsvertrag nichtig.

§194
Anzeigepflicht des Versicherten

* (1) Der Versicherte ist verpflichtet, dem Versicherer vor

Abschluß des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für 
die Beurteilung des zu übernehmenden Risikos erheblich sind, 
anzuzeigen und ihm nach Abschluß des Vertrages jede Verän
derung dieser Umstände anzuzeigen. Anzeigepflichtig ist ins
besondere das Bestehen mehrfacher Versicherungen.

(2) Erheblich sind alle nicht allgemein bekannten Umstände, 
die Einfluß auf die Bedingungen des Vertrages und die Fest
legung des Versicherungsbeitrages haben.

(3) Zeigt der Versicherte nach Vertragsabschluß Umstände 
gemäß Abs. 1 an oder werden dem Versicherer [solche Um
stände anderweitig bekannt, so ist der Versicherer verpflichtet, 
dem Versicherungsnehmer unverzüglich eine entsprechende 
Vertragsänderung anzubieten. Kommt die Vertragsänderung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist zustande, so ist der 
Versicherer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Auf
wendungsersatz zu verlangen. Des Angebots einer Vertrags
änderung bedarf es nicht, wenn die Umstände nicht zu den 
vom Versicherer regelmäßig übernommenen Risiken gehören.

(4) Hat der Versicherte die Anzeige unterlassen, ohne daß 
die Umstände dem Versicherer vor Eintritt des Versicherungs
falles bekannt geworden sind, und haben die nicht angezeig
ten Umstände Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfal
les oder die Höhe des Schadens, so ist der Versicherer berech
tigt, die Versicherungsleistung ganz oder teilweise zu verwei
gern. Das gilt nicht, wenn die Risikoänderung im Interesse 
einer unmittelbaren Rettung von Menschenleben oder der 
Erhaltung der Gesundheit von Menschen oder im gemeinsa
men Interesse der Vertragspartner lag.

§195
Pflichten des Versicherten im Versicherungsfall

(1) Bei Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherte 
verpflichtet, den Versicherer unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb eines Jahres, zu unterrichten und bei der Feststel
lung des Umfanges der Leistungspflicht mitzuwirken, insbe
sondere die vom Versicherer geforderten Auskünfte zu ertei
len und die entsprechenden Unterlagen zu beschaffen.

(2) Verletzt der Versicherte seine Pflicht gemäß Abs. 1 
und hat diese Verletzung Einfluß auf die Feststellung des 
Umfanges der Leistungspflicht, so ist der Versicherer berech
tigt, die Versicherungsleistung ganz oder teilweise zu verwei
gern.

§196
Pflichten des Versicherers im Versicherungsfall

(1) Nach der Anzeige des Versicherungsfalles ist der Ver
sicherer verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnah
men zur Feststellung seiner Leistungspflicht zu treffen.

(2) Der Versicherer hat die Versicherungsleistung inner
halb eines Monats nach Abschluß der im Abs. 1 genannten 
Maßnahmen zu erbringen.

(3) Kann die Höhe der Versicherungsleistung nicht in der 
im Abs. 2 festgelegten Frist festgestellt werden, so ist der 
Versicherer auf Verlangen des Versicherten verpflichtet, Teil
leistungen zu erbringen, jedoch nicht mehr als 75 % der vor
aussichtlichen Versicherungsleistung.

§197
Pflicht zur Schadensverhütung 

und zur Minderung von Schäden
(1) Der Versicherte ist verpflichtet:
a) alle ihm zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um den 

Eintritt eines unmittelbar drohenden Schadens zu ver
hindern ;

b) nach Eintritt des Schadensfalles ihm zumutbare Maßnah
men für die Minderung des Schadens zu treffen;

c) in den vorstehenden Fällen, soweit es die Umstände ge
statten, Weisungen des Versicherers einzuholen und diese 
zu befolgen, sofern nicht Rechtsvorschriften verletzt wer
den oder die Sachlage andere Maßnahmen erfordert. Im 
Falle des § 192 sind die Weisungen von allen Versiehe-


